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Hochwasserschutzprojekt Eferdinger Becken 
Ergänzung zum Positionspapier vom 04.12.2013 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
 
 
Wehrbetriebsordnungen: 
Die Marktgemeinde Feldkirchen an der Donau hat schon mehrmals, zuletzt mit Schreiben 
vom 04.12.2013, Verbesserungsmöglichkeiten bei den Wehrbetriebsordnungen 
aufgezeigt. 
Die Unterlagen zur Pressekonferenz von Hr. Landesrat Anschober vom 25.02.2014 
bestätigen unsere Ansicht. Demnach erfolgte durch den Retentionsraum Eferdinger 
Becken eine Kappung der Hochwasserwelle nur um ca. 500 m³/s (von 9.900 m³/s auf 
9.400 m³/s). Um diese Reduktion von 500 m³/s zu erreichen, war eine Flutung des 
Eferdinger Beckens im Ausmaß von ca. 2.200 m³/s notwendig (lt. Ereignisdokumentation 
vom Verbund vom 30.07.2013). 
Mit einer Optimierung der Wehrbetriebsordnungen (incl. frühzeitige Absenkung beim 
Kraftwerk Aschach) könnte z.B. in Linz die Hochwasserwelle nochmals deutlich gekappt 
und gleichzeitig das Eferdinger Becken entlastet werden. 
 
Zum Beispiel sollte die Flutung des Eferdinger Beckens erst erfolgen, wenn das Eintreffen 
der Hochwasserwelle absehbar ist. (Entweder durch hydrografische Prognosen oder dass 
bei noch zu bestimmenden Pegeln der Wasserhöchststand überschritten wird. (z.B. Pegel 
Schärding oder/und ein vergleichbarer Pegel entlang der deutschen Donau) 
 
Mit dieser Vorgangsweise  hätte man beim Hochwasser 2013 die Hochwasserwelle in Linz 
nochmals um ca. 500 m³/s kappen können und gleichzeitig das Eferdinger Becken 
entlastet. 
 
 
 

 
 
Ergeht an: siehe 
Verteiler  
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Wir erwarten uns eine deutlich schnellere Prüfung dieses Themas, insbesondere auch 
durch Experten des Landes OÖ. Es ist zwar richtig und sinnvoll, diese Möglichkeiten von 
Hrn. Prof. Theobald prüfen zu lassen, unabhängig davon sollten aber auch Experten des 
Landes grundsätzliche Überlegungen diesbezüglich vornehmen. 
 
 
 
 
In diesem Zusammenhang wiederholen wir unser Ersuchen, in der Task Force 
Wehrbetriebsordnung  mitarbeiten und uns konstruktiv einbringen zu dürfen. 

 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen! 
Der Bürgermeister: 
 
 
 
Franz Allerstorfer 
 
 
Ergeht an: 
 
 

Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer  
Landhausplatz 1 

4021 Linz 

 

Landeshauptmann-Stellvertreter Ing. Reinhold Entholzer 

Altstadt 30 

4021 Linz 

 
Landesrat Rudolf Anschober 

Promenade 37 

4021 Linz 

 

Landesrat Mag. Dr. Michael Strugl, MBA 

Altstadt 17 

4021 Linz 

 

 

Landesrat Dr. Manfred Haimbuchner 

Altstadt 30 

4021 Linz 

 

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 

Stubenring 1 

1010 Wien 
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Amt der Oö. Landesregierung 

Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft 

Abteilung Schutzwasserwirtschaft 

z.H. Hr. Mag. Felix Weingraber 

Kärntner Straße 10-12 

4021 Linz 

 

Dettmann & Theobald 
Bauingenieure Partnerschaft 

Am Hilgenberg 23 B 

D-34128 Kassel 

 

Verbund AG 

Am Hof 6a 

1010 Wien 

 

Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH 

Donau-City-Straße 1 

1220 Wien 

 

 

An die Bürgermeisterin Böker und die Bürgermeister Müllner, Haas, Schuhmann, Schlucker, Schöppl, 

Knierzinger, Stadelmayer, Mühlböck, Schick 
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Neuplanungsgebiet 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte GemeindebürgerInnen! 
 
 
Alle Gemeinden des Eferdinger Beckens wurden vom Land Oberösterreich aufgefordert, 
ein Neuplanungsgebiet  festzulegen. 
 
 
Nachstehend der vom Land Oberösterreich erstellte Verordnungsentwurf und eine 
planliche Darstellung zur Information. 
 
 
Hinweis: 
Der Marktgemeinde Feldkirchen/Donau ist bewusst, dass der vom Land Oberösterreich 
erstellte Plan nicht mit den Hochwasseranschlagslinien aus 2013 übereinstimmt. 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen! 
Der Bürgermeister: 
 
 
 
 
Franz Allerstorfer 

 
 
Zur Information auf 
der Homepage 
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Auch in anderen Retentionsräumen entlang der Donau gibt es – wiederum bei extremen Hochwässern – nur eine 
geringe bis teilweise gar keine Reduktion des Hochwasserscheitels  (siehe Bericht Seite 75 bzw. Seite 138). 
 
 
Wir erwarten, dass wir in Beratungen über diese Thematik laufend eingebunden werden. 
 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen! 
Der Bürgermeister: 
 
 
 
 
 
Franz Allerstorfer 
 
 
Beilage:  

Schreiben des Lebensministeriums vom 24.07.2013 
 
 
 
 
Ergeht an: 

 
Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer  
Landhausplatz 1 
4021 Linz 
 
Landeshauptmann-Stellvertreter Ing. Reinhold Entholzer 
Altstadt 30 
4021 Linz 
 
Landesrat Rudolf Anschober 
Promenade 37 
4021 Linz 
 
Landesrat Mag. Dr. Michael Strugl, MBA 
Altstadt 17 
4021 Linz 
 
 



  

3 / 3 Marktgemeindeamt Feldkirchen an der Donau   4101 Feldkirchen/Donau | Hauptstraße 1 | T  07233 7255 | F  07233 6504     office@feldkirchen-donau.at | www.feldkirchen-donau.at 
 

 

Landesrat Dr. Manfred Haimbuchner 
Altstadt 30 
4021 Linz 
 
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
Stubenring 1 
1010 Wien 
 
 
Amt der Oö. Landesregierung 
Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft 
Abteilung Schutzwasserwirtschaft 
z.H. Hr. Mag. Felix Weingraber 
Kärntner Straße 10-12 
4021 Linz 
 
Dettmann & Theobald 
Bauingenieure Partnerschaft 
Am Hilgenberg 23 B 
D-34128 Kassel 
 
Verbund AG 
Am Hof 6a 
1010 Wien 
 
Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH 
Donau-City-Straße 1 
1220 Wien 
 
 
An die Bürgermeisterin Böker und die Bürgermeister Müllner, Haas, Schuhmann, Schlucker, Schöppl, Knierzinger, 
Stadelmayer, Mühlböck, Schick 
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Gegenstand:  Donauhochwasser Juni 2013, Anfrage der Marktgemeinde Feldkirchen 

hinsichtlich der Differenzen bei den Pegelständen, Fragen zum Schreiben 

des BMLFUW-UW.4.1.11/0413-I/6/2013 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Mit E- Mail der Gemeinde von Feldkirchen vom 22.07.2013 sind Anmerkungen bzw. 

Verständnisfragen hinsichtlich des Schreibens des BMLFUW-UW.4.1.11/0413-I/6/2013 

formuliert worden. 

 

Hierzu hat der wasserbautechnische Amtssachverständige nachstehende Stellungnahme 

erstattet: 

„Anlauf/Rückgang des Hochwassers 

Die ho. Angaben der vorangegangenen Stellungnahme entstammen unmittelbar dem 

Modellversuchsbericht und Auswertung der Welle KHW 1954 mit 9200 m³/s und beziehen sich 

auf die Gesamtsituation im Stauraum sowohl zeitlich wie räumlich und nicht auf lokale 

Extremwsserstände; der Beginn der Untersuchung (Zeitpunkt t = 0) bezieht sich auf einen 

Durchfluss von 3000 m³/s. Eine vollkommene Übereinstimmung mit dem abgelaufenen 
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Hochwasser kann auch nicht erwartet werden, da diese Fragen entscheidend von der Form 

der Hochwasserwelle (Breite des Rückens) abhängen.  

 

Erläuterung der Durchflüsse  

In der vorangegangenen Aussendung wurde der Spitzenabfluss der Zulaufwelle in den 

Stauraum Ottensheim und der Ablauf aus dem Stauraum inklusive Retentionsraum Eferdinger 

Becken einmal mit Kraftwerk und einmal in der Natur angegeben. Ohne Kraftwerk würde eine 

9200 m³/s Welle durch die natürliche Retention im Eferdinger Becken auf 8820 m³/s retendiert 

werden, mit Kraftwerk nur auf 8940 m³/s. Damit stimmt die Angabe im Modellversuchsbericht 

überein, dass mit Kraftwerk weniger ins Vorland abgeworfen wird und das ausgeuferte Wasser 

rascher abfließt, wodurch sich eine Reduktion der Retentionswirkung ergibt. Die Differenz von 

120 m³/s ist die verloren gegangene Retentionswirkung durch das KW Ottensheim.  

 

Zeitliche Differenz zwischen maximalem Wasserspiegel Goldwörth und maximalen 

Wasserspiegel bzw. Durchfluss in der Donau 

Die Einwände zu der von ho. angegebenen zeitlichen Verzögerung zwischen 

Spitzendurchfluss bzw. Spitzenwasserstand in der Donau und Maximalwasserstand in 

Goldwörth sind nicht nachvollziehbar, da unpräzise; An welcher Stelle der Donau war die 

„Hochwasserwelle“ zwischen 3:00 und 6:00 Uhr (welcher Tag?) am höchsten und ist damit ein 

Durchfluss oder ein Wasserspiegel gemeint und auch die Angabe „zwischen Mitternacht und 

6:00 Uhr“ ist unpräzise.  

Die ho. Angabe gibt exakt die Aussagen des Modellversuches wieder und stellt den 

Maximaldurchfluss in der Donau im Stauraum Ottensheim + Hinterland dem maximalen 

Wasserspiegel im Hinterland (Goldwörth) gegenüber. Eine vollkommene Übertragung des 

Modellversuchs mit besonderer Wellenform auf das rezente Hochwasser wurde bereits in der 

ho. Stellungnahme ausgeschlossen. Eine Durchsicht der ho. Unterlagen belegt eine deutlich 

vor dem Maximalwasserstand in Goldwörth liegende Durchflussspitze bzw. 

Wasserspiegelspitze im weiteren UW von Ottensheim. Am Wendepegel Wallsee wurde zum 

Beispiel der maximale Donauwasserstand bereits am 3.6. ca 00:00 Uhr erreicht und hielt dann 

ca. 36 Stunden nahezu unverändert an, der maximale Kraftwerksdurchfluss am KW Wallsee 

wurde bereits am 2.6. ca. 12:00 Uhr erreicht und hielt dann ca. 24 Stunden an bevor er 

langsam zurückging. Aus anderen Quellen wurde (ungeprüft) bekanntgegeben, dass in Linz 

der Wasserstand am Montag, den 3.6. abends den Höchststand erreicht hat. Der maximale 

Wasserstand in Goldwörth wurde hingegen in der Nacht von Montag auf Dienstag d.h. ca. im 

Bereich 4.6. 0:00 Uhr bis 6:00 Uhr erreicht. Dieser Zeitpunkt liegt deutlich hinter den 
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angegebenen Maximalwasserständen bzw. maximalen Durchflüssen der Donau und die 

zeitliche Differenz stimmt auch plausibel mit den Angaben des Modellversuchs überein. Auch 

hier gilt, dass zeitliche Differenzen stark von der Wellenform des Hochwassers abhängen und 

deshalb keine vollkommene Übereinstimmung bei unterschiedlichen Wellen erwartet werden 

kann. Es ist weiterhin realistisch, dass Donaupegel (u.a. Pegel Linz) im kritischen Zeitraum 

des maximalen Wasserstandes in Goldwörth nicht mehr anstiegen eventuell bereits seit 

Stunden langsam zurückgingen und trotzdem der Wasserspiegel im Hinterland des Eferdinger 

Beckens noch weiter anstieg. Dieser Ablauf ist nicht überraschend, wenn man die Ergebnisse 

des Modellversuches kennt und die grundsätzlichen hydraulischen Zusammenhänge versteht.“ 

 

Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Für den Bundesminister: 

 

Dr Herbert Wienerroither 
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Vergleich der Hochwasserwelle für Linz: die tatsächliche und theoretisch ohne Ausströmen bei der Überströmstrecke 
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Hochwasser 2013 
Eferdinger Becken 
 
 
 
Sehr geehrter Hr. Mag. Amerer! 
 
 
Beiliegend übermitteln wir Ihnen unser
Information und Kenntnisnahme. 
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Mit freundlichen Grüßen! 
Der Bürgermeister: 
 
 
 
 
Franz Allerstorfer 
 
Ergeht zur Information an: 

 
 
An die Bürgermeisterin Böker und die Bürgermeister Müllner, Haas, Schuhmann, Schlucker, Schöppl, Knierzinger, 
Stadelmayer, Mühlböck, Schick 
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Marktgemeindeamt 4101 Feldkirchen an der Donau - Stirmayr Franz

Von: Bürgermeister Franz Allerstorfer
Gesendet: Donnerstag, 27. November 2014 10:04
An: Marktgemeindeamt 4101 Feldkirchen an der Donau - Stirmayr Franz
Betreff: WG: 
Anlagen: Antwortschreiben zur Verhandlungsschrift WBO.doc

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Franz Allerstorfer 
Bürgermeister 
 

 
 
Marktgemeindeamt Feldkirchen an der Donau 
Hauptstraße 1 | 4101 Feldkirchen an der Donau 
T 07233 7255-20 | F 07233 6504 
 
bgm.allerstorfer@feldkirchen-donau.at  
http://www.feldkirchen-donau.at  
 

Von: Bürgermeister Franz Allerstorfer  

Gesendet: Donnerstag, 27. November 2014 10:02 
An: 'Abt.42@bmlfuw.gv.at' 
Betreff: WG:  

 

 
In offener Frist übermittle ich die Stellungnahme der Marktgemeinde Feldkirchen  an der Donau zur 
Verhandlungsschrift über die mündliche Wasserrechtliche Verhandlung vom 14. November 2014.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Franz Allerstorfer 
Bürgermeister 
 

 
 
Marktgemeindeamt Feldkirchen an der Donau 
Hauptstraße 1 | 4101 Feldkirchen an der Donau 
T 07233 7255-20 | F 07233 6504 
 
bgm.allerstorfer@feldkirchen-donau.at  
http://www.feldkirchen-donau.at  
 

Von: Bürgermeister Franz Allerstorfer  

Gesendet: Donnerstag, 27. November 2014 09:43 
An: 'ute.schlager@bmlfuw.gv.at'; 'Michaela.GARTNER@bmlfuw.gv.at' 
Cc: 'Bürgermeister Franz Allerstorfer (bgm.allerstorfer@feldkirchen-donau.at)'; 'gemeinde@alkoven.ooe.gv.at'; 

'erich.haas@walding.at'; 'g.zinke@aon.at'; 'Mühlböck Mario (Gemeinde Wilhering)' 
Betreff:  
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Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
In der Beilage übermittle ich Ihnen die Stellungnahme der Marktgemeinde Feldkirchen an der Donau als Partei zur 
o.a. Verhandlungsschrift. Die Stellungnahme deckt sich im Wesentlichen mit der Stellungnahme der Initiative 
Hochwasserschutz Eferdinger Becken. 
 
Eine Änderung der Wehrbetriebsordnung zum jetzigen Zeitpunkt, zu dem die künftig angedachten Hochwasser-
Schutzmaßnahmen nicht bekannt sind und daher die künftigen Gegebenheiten nicht mitberücksichtigt werden 
können, erscheint uns nicht sinnvoll. Aufgrund der mündlichen Verhandlung bzw. aus der Verhandlungsschrift ist 
für uns nicht erkennbar, welche Verbesserungen auf Basis des Hochwassers 2013 durch die WBO-Änderung erzielt 
werden. Aus unserer Sicht wird auch auf die Sedimentablagerungen zu wenig Rücksicht genommen. 
 
Der Hochwasserschutz für die Bevölkerung hat für uns oberste Priorität. Als Bürgermeister und Vertreter der 
Marktgemeinde Feldkirchen an der Donau erwarte ich mir auch von der do. Behörde die Wahrung der 
Schutzinteressen der Bürger. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Franz Allerstorfer 
Bürgermeister 
 
 
 

 
 
Marktgemeindeamt Feldkirchen an der Donau 
Hauptstraße 1 | 4101 Feldkirchen an der Donau 
T 07233 7255-20 | F 07233 6504 
 
bgm.allerstorfer@feldkirchen-donau.at  
http://www.feldkirchen-donau.at  
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Sehr geehrte Damen und Herren ! 
 
Mit Verwunderung wurde uns bei der mündlichen Verhandlung zur Kenntnis gebracht, dass 
der eingebrachte verhandlungsgegenständliche Antrag positiv erledigt werden kann. Dies  
obwohl die Ergebnisse der Prüfung durch die Universität Kassel (Prof. Theobald) noch nicht 
vorliegen. Diese Ergebnisse erscheinen aus unserer Sicht entscheidend dafür ob hinsichtlich 
Wehrbetriebsordnung Änderungsbedarf gegeben ist oder nicht. Die Ausführungen bei der 
mündlichen Verhandlung, dass die Änderungsnotwendigkeit Ergebnis der Beratungen in der 
vom Ministerium und dem Land Oberösterreich eingesetzten Task- Force  sei und im 
Wesentlichen als Reaktion auf  Kritik auf die Handhabung der Wehrbetriebsordnung während 
des Hochwasserereignisses 2013 erfolgt.  Es sind keine klar und nachvollziehbare Grundlagen 
vorgelegt worden, die einen Änderungsbedarf der Wehrbetriebsordnung gerechtfertigt 
erscheinen lassen.  Wir halten daher unsere Einwendungen vollinhaltlich aufrecht. Auch die 
Frage der Unabhängigkeit und Objektivität des Amtssachverständigen wird auf dem 
Hintergrund, dass dieser einerseits Mitglied der oa. Task- Force  gewesen sein soll und 
andererseits Sachverständiger im Verfahren ist, noch einmal angesprochen.  Insbesondere 
bleiben wir bei unserer Forderung an die Behörden ihrer Aufsichtspflicht betreffend 
Einhaltung von Auflagen nachzukommen.  
 
Daher fordern wir 

• entweder die Berücksichtigung aller von uns angeführten Punkte in der Niederschrift 
und im Bescheid  oder  

• die Ausarbeitung einer neuen konkreten, schlüssigen und widerspruchsfreien 
Stellungnahme  samt nachvollziehbarer Begründung.  

 
Unsere Einwendungen im Detail 
 
1. Formales  

1.1. Wir stellen fest, dass der von der VHP vorgelegte Entwurf zum Zeitpunkt der 
Verhandlung offenbar schon nicht mehr Verhandlungsgegenstand war, weil der ASV 
massive Änderungen eingebracht hat, die uns im Vorfeld nicht bekannt waren. 
Diejenige Fassung der WBO, wie sie zur Diskussion gestellt wird, wurde uns in der 
Gesamtheit nicht vorgelegt. Wir fordern dass dies mit entsprechenden Fristen 
nachgeholt wird.  

1.2. Wir fordern die kostenlose Bereitstellung aller hydraulischen Berechnungen, die den 
gegenwärtigen und den geplanten WBO zugrunde liegen und vom ASV zitiert 
werden. In der Verhandlung wurde von Hr. DI Flicker dieses in Aussicht gestellt. Wie 
in unserer Einwendung erwähnt, würden wir es als ungerechtfertigte Einschränkung 
unserer Parteienstellung betrachten, wenn uns diese Berechnungen vorenthalten 
werden, weil die Plausibilität der Aussagen des Förderungswerbers bzw. des ASV 
ohne deren Kenntnis nur erschwert beurteilt werden kann.  
 
Vom ASV wird ausgeführt Verbesserungsüberlegungen seien ausdrücklich nicht 
Gegenstand der Einreichung. Diese sind jedoch im Interesse der Anrainer, weil sich 
nach unserem Dafürhalten wesentliche Inhalte der neu zu beschließenden WBO beim 
HW 2013 *nicht* bewährt haben.  

1.3. Unwirksamkeit von Bestimmungen; Der ASV schreibt auf Seite 11 es werde 
vorgeschrieben, dass die Toleranzen "möglichst" symmetrisch zu nutzen seien. Diese 
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Bestimmung  ist unwirksam, weil eine Definition von "möglichst" fehlt (obwohl das 
 mathematisch ohne weiteres möglich wäre).  

1.4. Auf S. 16 Mitte wird angeführt dass die VHP hydraulische Berechnungen vorgelegt 
hätte. Das ist aber nicht bzw. nicht in einer durch die Parteien nachprüfbaren Form 
geschehen.  

1.5. Bezugnehmend auf S.21 fordern wir dass die aktuelle WBO auch allen Parteien 
kostenlos zur Verfügung gestellt wird bzw., im Internet zum jederzeitigen Download 
bereitgestellt wird.  

1.6. Auf S.27 ad 3) und anderswo wird argumentiert, dass nur die von der 
Konsenswerberin eingereichte Abänderung Verhandlungsgegenstand ist. Dem 
widersprechen wir, denn die neuen WBO können nur als Ganzes in Kraft gesetzt bzw. 
angewendet werden. Sie sind daher in ihrer Gesamtheit zu beurteilen. Dabei können 
negative Erfahrungen mit unveränderten Teilen nicht unberücksichtigt bleiben. Wer 
wider besseres Wissen so handelt, handelt in unseren Augen grob fahrlässig. 
Schließlich geht es ja um sicherheitskritische Materie. 

1.7. Wir sehen uns jetzt mit einem offensichtlich zusammenkopiertem 
Behördenschriftstück im Ausmaß dutzender Seiten konfrontiert, welches  abgesehen 
von den ersten beiden Seiten - kaum untergliedert und nicht mit einem 
Inhaltsverzeichnis versehen ist. Wir möchten drauf hinweisen, dass durch diese 
mangelnde Qualität  

• unnötiger Aufwand auf Seiten der Parteien und nicht zuletzt auch  
• unnötiger Aufwand auf Seiten des Ministeriums entsteht,  

weil wir unnötigen Aufwand bei der Analyse haben und wir die Formulierungen im 
Behördenschriftstück nur ungenau referenzieren können. Wir ersuchen daher im 
nachfolgenden Schriftverkehr um bessere, üblichen Standards entsprechende, 
Gliederung der Schriftstücke.     
 

1.8.  Insbesondere möchten wir darauf hinweisen, dass es Aufgabe der Behörde ist, so wie 
auch bei Wärmekraftwerken, Anforderungen, die dem Schutz der Anrainer dienen, 
entsprechend dem Stand der Technik anzupassen.  

1.9.  
Es ist unverständlich, dass offensichtlich immer dann, wenn Verbesserungen 
gefordert werden, auf alte Modellversuche, welche (auch laut Ausführungen des ASV 
im Zuge der WBO-Änderung 2008) nicht mit der Realität übereinstimmen, 
hingewiesen wird. Auch mit dieser Haltung verschließt sich der ASV neuen 
Erkenntnissen bzw., dem Stand der Technik. 
 

2. Fehlschlüsse und Widersprüche  
2.1. In der Stellungname des ASV finden sich mehrere Widersprüche und Fehlschlüsse. 

Diese sind zu korrigieren und falsche Schlussfolgerungen entsprechend zu 
korrigieren.  
 
1. vgl. Formulierung "Die bisherigen Stauzieltoleranzen werden beibehalten" mit 
"über einen Zeitraum von 5 Stunden .... eine Toleranz von +-70cm vorgesehen" Diese 
beiden Aussagen widersprechen sich. 
 
2. Der ASV begründet die Ablehnung unserer Forderung nach einem Regelwerk, das 
bei Abweichung der tatsächlichen Messwerte von den Vorausberechneten 
korrigierend eingreift damit, dass dann die Steuerung "zu ungenau" sei. Das Ziel 
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Genauigkeit lässt sich mit einer drastischen Erweiterung von Toleranzen (um 700%) 
nicht in Einklang bringen.  
.  
3. In der Verhandlung heben wurde vorgebracht, dass beim HW 2013 1800 m³/s  ins 
Eferdinger Becken geflossen wären. Diese Zahl wurde vom ASV als zu hoch und 
falsch bezeichnet. Nun zitiert der ASV selbst  (S. 36) eine Untersuchung, die sogar 
1900 m³ ergibt.  Es ist daher festzustellen, dass die Argumentation, "ins Eferdinger 
Becken ist mehr Wasser geflossen als vorausberechnet", mit den Zahlen belegbar ist, 
die diesbezügliche Aussage des ASV also falsch war.  
 
4. Es ist wird auf Seite 9 argumentiert: "die Notwendigkeit einer Mindesttoleranz 
ergibt sich aus der unvermeidlichen Messunschärfe". Das ist technisch nicht 
nachvollziehbar. Pegelstände werden mit 0,5 cm Auflösung gemessen. Eine 140cm 
Toleranz liegt um Größenordnungen von etwaigen Messungenauigkeiten entfernt.  
 
5. Es wird seitens des ASV mehrfach argumentiert, dass sich die Toleranzen nicht 
auswirken würden, weil vorgeschrieben sei die Bandbreite "möglichst" symmetrisch 
zu nutzen.  
 
a) Ist diese Bestimmung juristisch unwirksam, solange nicht definiert ist, was 
"möglichst" bedeutet (zur Verdeutlichung: im Zweifelsfall, war es dann halt leider 
nicht anders "möglich").  
 
b) Es irrt der ASV wenn er meint dass Schwankungen um einen Mittelwert sich 
wieder ausgleichen. Das mag in anderen Zusammenhängen gelten, nicht aber was die 
Menge des ausufernden Wassers betrifft.  (Zur Verdeutlichung. Wenn die 
Uferböschung einer Überströmstrecke 260 m.ü.A liegt wird es bei einem 
gleichbleibenden Wasserstand von 259,9 m.ü.A. zu keinen Überflutungen kommen. 
Schwankt hingegen der Wasserstand zwischen 259,2 und 260,6 dann wird es sehr 
wohl zu Überflutungen kommen.)   

2.2.   
Es wurde mit den Erosionen bei Landshaag argumentiert, dass es an dieser Stelle zu 
einer starken Überströmung der Uferkante gekommen sein muss. Darauf geht der 
ASV nicht ein bzw. bestreitet er das nicht.  

2.3.  
Auf Seite 26 wird argumentiert, dass das HW 54 zu einem 1m höheren Wasserspiegel 
im Goldwörth geführt habe als das HW 2013 und das ein Beweis sei, dass das 
Eferdinger Becken 2013 im Vergleich "noch gut weggekommen sei". Die 
Argumentation ist  vor allem deshalb nicht schlüssig, weil - wie der ASV an anderer 
Stelle übrigens richtig kommentiert - die Pegel im Eferdinger Becken auch eine 
Funktion der Zeit sind. Dass es auch auf die Dauer/Länge der HW- Welle ankommt. 
Dazu werden aber keine Zahlen vorgelegt.  
 
 

3. Inhaltliches 
3.1. Zu Auflage 40: Auf S.25 argumentiert der ASV mit Untersuchungen, die beweisen 

sollen dass die Wasserspiegel an der Überströmstrecke nicht über dem 
projektsgemäßen Wert liegen. Es bleibt offen was dieser Wert ist und solange es an 
dieser Stelle weder Durchfluss- noch Pegel-Messungen gibt, kann niemand genau 
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prüfen ob die Berechnungen stimmen oder nicht. Wir fordern daher die Einrichtung 
von solchen Messvorrichtungen an den Überströmstrecken in Landshaag und 
Brandstatt. 
 
Eines ist jedoch sicher: es kann keine "projektsgemäße Situation" vorliegen, wenn 
Uferbefestigungen zerstört werden. Das war so sicherlich niemals geplant.  
 
Eine alternative, plausible Erklärung für die Zerstörungen bleibt der ASV schuldig. 
Ebenso eine Erklärung warum der WP Christel niedriger gewesen ist als berechnet.  
 
Damit bleibt die naheliegendste Erklärung: Es ist hier wegen Anlandungen zu hohen 
Wasserspiegeln gekommen, die zu starken Strömungen und hohen Wassermengen ins 
Hinterland geführt haben. Mit solchen Anlandungen lässt sich auch erklären, warum 
der WP Christel niedriger gewesen ist als vorausberechnet. Wären diese Anlandungen 
laut Auflage 40 rechtzeitig entfernt worden, wäre das mit großer Wahrscheinlichkeit 
nicht passiert. 
 
Wir wissen, dass im Verlauf eines HW umfangreiche Verfrachtungen stattfinden. Das 
kann erklären warum nach dem HW 2013 keine Anlandungen dort mehr festgestellt 
werden konnten.  
 
Wir verweisen in diesem Zusammenhang noch einmal auf Bescheid BMLFUW-
UW.4.1.11/0129-I/6/2008. Da heißt es auf Seite 2 unter dem Titel Dammkrone 

Kraftwerk Ottensheim-Wilhering : Neue Wasserspiegelberechnungen auf Grund 
des Hochwassers von 2002 haben ergeben, dass das HW100 gegenüber dem, das dem 
seinerzeitigen Kraftwerksprojekt zugrunde lag, zum Teil höher liegt .  
 
 

3.2. Auf Seite 19, 20 und 21 heißt es: Symmetrische Toleranzen sind in beide 
Richtungen möglichst gleich auszunutzen". Das bedeutet, dass für etwa 2/3 der 
angegebenen Toleranzen eine Einhaltung der Mittelwerte nicht gefordert  ist, da diese 
als unsymmetrische Toleranzen angegeben sind. Es ist sachlich nicht begründbar, 
warum die unsymmetrischen Toleranzen ausgeschlossen sind.  

3.3. Auf Seite 22 wird angeführt der Maximalpegel im UW Ottensheim wäre 260,95 
gewesen. Nach unseren Informationen lag dieser jedoch bei 261,61 cm. Wir stützen 
uns auf folgende Quellen: 1) "Endbericht" der VHP vom 30.07.2013 Graphik Seite 
20: UWmax ca. 261,6m. 2) Vom Verbund an die Marktgemeinde Feldkirchen und F. 
Krennbauer übermittelte Excel-Datei (30.06.13) und Diagramme (26.06.13) : 
UWmax= 261,61m 3) Aufzeichnungen von Betroffenen auf Höhe UW-Pegel KW 
Ottensheim 4) Hochwasserberichte am 04.06 von VHP an Land OÖ: 0:00.. 261,42; 
3:00: 261,58; 7:00 261,55m  
 
Weiters wird mit der Bezeichnung HQ100 argumentiert. Das ist eine sehr 
schwammige Definition, die von Ort zu Ort unterschiedliche Durchflussmengen 
bedeutet (und außerdem vom Ereignis selbst (mit)definiert wird).  Der ASV bleibt die 
Antwort schuldig welche Durchflussmengen er meint.  

3.4. Auf Seite 23 wird überaus ausführlich erklärt dass die Berechnungen bei der WBO 
2008 keine negativen Auswirkungen für das Eferdinger Becken ergeben haben. Das 
bestreiten wir nicht. Was wir jedoch festgestellt haben, ist dass diese 
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Vorausberechnungen Berechnungen mit den gemessenen Werten eben nicht 
übereinstimmten und daher nicht mehr dazu verwendet werden können, die 
Verschlechterungen, die die Änderungen 2008 fürs Eferdinger Becken mit sich 
gebracht haben zu verharmlosen.  
 
Aus diesem Grund fordern wir die Wiedereinsetzung der alten bis 2008 gültigen 
WBO, bis eine neue intelligentere WBO nach dem Prinzip Kettenstauregelung mit 
Vorabsenkung eingeführt werden kann. Dabei haben wir gegen eine Einführung 
kleinerer Toleranzen (+/- 10 cm) nichts einzuwenden.  

3.5. Auf Seite 23 schreibt der ASV:die WBO 2008 und 2010 entsprechen dem Stand der 
Technik. Es folgen eine Reihe weiterer Behauptungen, die aber nicht begründet 
werden.  

3.6. Eine WBO, die "im Vergleich zum Naturzustand keine Hochwasserverschärfung" mit 
sich bringt, entspricht nicht dem Stand der Technik, Stand der Technik ist, dass der 
Kraftwerksbetrieb im Gegenteil Hochwasser *mildern* kann.  
 
Zu keinem Zeitpunkt nützen die vorgelegten WBO mehr als zwei Eingangsparameter 
nämlich 1. den Oberwasserpegel und 2. den jeweiligen Wendepegel. Sie stützen sich 
auf starre WBO  Tabellen, die auf Simulationsrechnungen beruhen, die zum 
Einsatzzeitpunkt mehrere Jahre, sogar Jahrzehnte alt sind und durch natürliche oder 
künstliche Veränderungen im Stauraum völlig unrealistisch geworden sein können.  
 
Die WBO nützen bei weitem nicht die Fülle an Datenmaterial, die heute verfügbar 
wäre  
- verfügbare Informationen über Pegel an oberhalb oder unterhalb des Stauraums 
liegenden Streckenabschnitten  
- verfügbare Pegel-Prognosen  
- Messungen von Niederschlagsmengen  
- Prognosen zu Niederschlägen und Schmelzwasseraufkommen  
- Informationen über geplante Aktionen an den Oberlieger-Kraftwerken  
Sie nützen auch nicht die Fähigkeiten von Echtzeit-Computersystemen, die 
dynamisch nachregeln könnten.  
 
Systeme, die verfügbare Technik nicht nutzen, entsprechen nicht mehr dem Stand der 
Technik.  

3.7. Der ASV meint die Dammerhöhungen seien notwendig geworden, weil es Damm-
Setzungen gegeben hätte oder "eventuell" schon bei der Ausführung bestehende 
Fehlbeträge. Das sind Mutmaßungen und keine Fakten.  
 
Dass bei einem zu diesem Zeitpunkt bereits 30 Jahre(!) alten Bauwerk noch 
Setzungen bis zu 77 cm aufgetreten wären, klingt jedenfalls hochgradig unplausibel.  
 
Da klingt  es viel plausibler dass es in diesem langen Zeitraum zu Anlandungen 
gekommen ist, die die Spiegellagen ansteigen haben lassen.     
 
Mit den heute verfügbaren Geo-Vermessungstechniken lässt sich das zweifelsfrei 
feststellen. Fakten zu Vermessungsdaten legt der ASV jedoch nicht vor. 
 



 

6 

3.8. Dem ASV dürfte auch der in diesem Zusammenhang wesentliche Bescheid 
BMLFUW-UW.4.1.11/0129-I/6/2008 unbekannt sein. Da heißt es auf Seite 2 unter 
dem Titel Dammkrone Kraftwerk Ottensheim-Wilhering  Neue 
Wasserspiegelberechnungen auf Grund des Hochwassers von 2002 haben ergeben, 
dass das HW100 gegenüber dem, das dem seinerzeitigen Kraftwerksprojekt zugrunde 
lag, zum Teil höher liegt .  
 
Das belegt eindeutig, dass nicht die Dämme versunken, sondern die Spiegel erhöht 
haben. 
 

3.9. Auf S. 27 ad 3) spricht der ASV von einer positiven Beurteilung der WBO 2008 und 
2010 bleibt aber eine Begründung schuldig wer und warum diese positiv beurteilen 
sollte.  

3.10. S 28: Es ist falsch und durch mehrere Studien und nicht zuletzt durch 
praktische Erfahrungen (etwa am Oberrhein) widerlegt, wenn der ASV schreibt, 
Flutpolder würden keinen Vorteil für Unterlieger bringen.  
 
Was bei einer solchen Argumentation übersehen wird, ist dass es etwa beim HW 
2013 ausgereicht hätte die letzten 10% der Flutwelle zurückzuhalten um das 
Eferdinger Becken von größeren Schäden zu bewahren. Dieses Rückhaltevolumen ist 
für einen einzigen Flutpolder immer noch zu groß, aber im Zusammenspiel am 
gesamten Oberlauf an Donau, Inn und Salzach ist das machbar.  
 
Was ebenfalls übersehen wird: Wahrscheinlich lassen sich im Eferdinger Becken 
selbst Flutpolder einrichten, Weiters am Inn in Bayern (die Kollegen suchen schon 
die  Zusammenarbeit mit Österreich), in den Inn/Salzach Auen, ggf. östlich der Enns-
Mündung. Es geht dabei nicht nur um Standorte oberhalb des Eferdinger Beckens. 
Die Wahl geeigneter Standorte ist eine planerische Aufgabe.  
 
Weiters wird übersehen, dass Flutpolder effektiver wirken als ungesteuerte 
Retentionsräume bei denen etwa der Zeitpunkt des Abflusses nicht beeinflusst werden 
kann.  

4. Hochwasser-Risiko  
4.1. Die Begrenzung der maximalen Absenkgeschwindigkeit wird mit dem Schutz der 

Uferböschungen begründet. Da die Einhaltung der Vorgaben zur 
Absenkgeschwindigkeit Vorrang haben sollen (S, 13) vor der Einhaltung der Pegel 
hat, besteht bei rasch steigenden Pegeln für Oberliege eine erhöhte 
Überflutungsgefahr, wenn zu langsam abgesenkt wird. 
 
Aus diesem Grund fordern wir für alle Kraftwerke die maximale 
Absenkgeschwindigkeit auf das maximale für die Sicherheit der Böschungen 
vertretbare Maß, mindestens jedoch 33 cm/h festzulegen.  
 
Es ist nicht sachlich begründbar, dass an manchen KW eine niedrigere 
Absenkgeschwindigkeit vorgeschrieben wird, da die Beschaffenheit der Böschungen 
in den Stauräumen im Wesentlichen gleich ist. Es besteht kein triftiger Grund tlw. 
niedrigere Absenkgeschwindigkeiten festzulegen, und damit auf der anderen Seite die 
Anrainer einem unnötigen Überflutungsrisiko auszusetzen.  
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4.2. In der von VHP vorgelegten Fassung der WBO Ottensheim steht "Dieser 
Oberwasserpegel ist bis zur völligen Freigabe aller verfügbaren Durchflussöffnungen 

 mit einer Toleranz von ± 10 cm zu halten"  
 
Aus uns unbekannten Gründen wird nun vom ASV ein Toleranzband von +/-70 cm 
für den Oberwasserpegel gefordert.  
 
1) Die Obergrenze verschärft das Risiko im Hochwasserfall für alle Oberlieger.  
 
Das bedeutet etwa bei Ottensheim bis zu 20cm höher als das normale Stauziel! Dies 
bedeutet insbesondere für Hochwässer die nur mehr über den Oberwasserpegel 
gesteuert werden (siehe S.11), dass die WBO gar nichts mehr regelt(!). Es ist zu 
beachten, dass nach dem präsentierten Entwurf bei einem Extremhochwasser - WBO 
konform das Stauziel für 5 Stunden um +20cm *über* Normalstand angehoben (statt 
abgesenkt) werden könnte (mit entsprechen dramatischen Folgen für die Oberlieger). 
Und das über einen Zeitraum von 5 Stunden (im Extremfall nach kurzer 
Unterbrechung erneut für 5 Stunden usw.).  Da es zwar Beschränkungen für die 
maximale Absenkgeschwindigkeit aber keine für die Wiederanstaugeschwindigkeit 
gibt, könnte das auch sehr plötzlich erfolgen und alles wäre WBO konform.  
 
2) Es ist nicht verständlich dass eine derartig hohe Toleranz beim OWP erforderlich 
sein soll.  
 
Schließlich hat die VHP selbst nur +/- 10 cm gefordert und dies sollte dem ASV 
bekannt sein. Ebenso sollte ihm bekannt sein, dass der OWP derjenige ist, der am 
direktesten zu beeinflussen  ist.  
 
3) Es ist nicht verständlich dass diese Toleranz über 5h gelten soll  
 
In der Stellungnahme des ASV wird mit dem Zeitraum der Schleusenöffnung 
argumentiert.  Dieser lange Zeitraum  lässt sich aber mit der Tatsache, dass eine 
Schleuse in etwa 5 Minuten geöffnet oder geschlossen werden kann nicht in Einklang 
bringen. Das mit dem überzogen langen Toleranzzeitraum einhergehende Risiko 
erscheint uns viel zu hoch.  
 
4) Dass die Toleranzen wegen Wellenschlag(!) notwendig seien lässt sich nicht 
nachvollziehen.  
 
Es ist wohl anzunehmen, dass die Pegel-Messstationen über entsprechende 
Dämpfungsvorrichtungen verfügen und nicht einfach ungemittelt an einer Latte 
abgelesen werden.      
 
Wir fordern daher bei den Toleranzen nicht über das von VHP vorgesehene Maß 
hinauszugehen  

4.3. Auf Seite 17 wird seitens des ASV die "Spitzenkappung durch 
Wiederaufstau"  abschlägig beurteilt. Diese Beurteilung ist nicht nachvollziehbar.  

4.3.1. Es werden aber keinerlei überprüfbare Zahlen, Daten oder Fakten genannt. die 
Aussage kann somit nur als persönliche Meinung des ASV gewertet werden.  
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4.3.2. Es wird von einem Wiederanstau bei am absteigenden Ast der HW Welle 
ausgegangen. Wir weisen darauf hin, dass es Stand der Technik ist, dass eine 
effektive Kappung nur dann erzielt wird, wenn noch im ansteigenden Ast mit der 
Retention begonnen wird.(wir verweisen in diesem Zusammenhang auf 
Fischer/Rutschmann: Ungesteuerte und gesteuerte Retention entlang von 
Fließgewässern - Beurteilung der Wirksamkeit möglicher Maßnahmen unter 
Verwendung hydrodynamisch-numerischer Modellierung, München 2008) .   

4.4. Auf Seite 27 unten meint, der ASV die Information der Öffentlichkeit wäre geeignet 
geregelt. Das ist offensichtlich falsch. Wenn es über die tatsächliche Höhe des UW 
Pegel Ottensheim Auffassungsunterschiede geben kann, weil eben dieser wichtige 
Pegel nicht laufend veröffentlicht wird, dann ist das nicht geeignet geregelt.  
 
Als Parteien fordern wir das Recht, laufend Einsicht in die für die Einhaltung der 
WBO maßgeblichen Parameter (Pegel) zu bekommen. Es ist nicht einzusehen, dass 
nur ein kleiner teil aller automatisch gemessenen Pegel im Internet zur Verfügung 
steht.  

 
Ergänzend wollen wir noch bemerken: Da der ASV die Vorschläge zur Verbesserung des 
Hochwasserschutzes ablehnt, vermittelt er uns den Eindruck, dass er den Anforderungen des 
Hochwasserschutzes, sowie unseren Stellungnahmen und Bedenken,  einen zu geringen 
Stellenwert einräumt.  
 
Wir erwarten uns von der Behörde jedenfalls die Wahrung unserer berechtigten Schutz-
Interessen als Bürger. 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Franz Allerstorfer 
Bürgermeister der Marktgemeinde Feldkirchen an der Donau  
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Hochwasser 2013 im Eferding
Wehrbetriebsordnungen der D
 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesminister! 
 
 
Aufgrund des Hochwassers im Juni 2013
Verbesserungen der Wehrbetriebsordnu
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Wir vermissen deutlich das Bemühen, Verbesserungen in den Wehrbetriebsordnungen zum Schutze der Bevölkerung 
im Eferdinger Becken umzusetzen oder auch nur zu überlegen. 
 
Sehr geehrter Hr. Bundesminister, wir ersuchen Sie aufgrund der Tatsache, dass durch die enorme Flutung des 
Eferdinger Beckens über die Überströmstrecken keine Retention der Hochwasserwelle stattgefunden hat, Ihre 
zuständige Abteilung aufzufordern, Verbesserungsmöglichkeiten bei den Wehrbetriebsordnungen zu erarbeiten oder 
auch Dritte damit zu beauftragen. 
 
 
Weiters ersuchen wir Sie, unsere bereits mehrmals geäußerte Forderung um Teilnahme an der Task Force 
Wehrbetriebsordnung zu unterstützen. Der uns mitgeteilte Ablehnungsgrund – die Größe der Arbeitsgruppe von 
derzeit ca. 20 Personen – erscheint uns in Anbetracht der enormen Bedeutung und Wichtigkeit dieser Angelegenheit 
für unsere Region nicht nachvollziehbar. 
 
 
Mit bestem Dank im Voraus für Ihre wohlwollende Unterstützung verbleibt 
Mit freundlichen Grüßen! 
Der Bürgermeister: 
 
 
 
Franz Allerstorfer 
 
Beilage: 

• Kopie unseres Schreibens vom 26.06.2014 
 
 
Ergeht abschriftlich an: 
Landesrat Rudolf Anschober 
Promenade 37 
4021 Linz 
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Hochwasserschutz Eferdinger Becken 
Kurzinformation 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Aufarbeitung Hochwasser 2013 
Aufgrund der komplexen nationalen sowie internationalen, langwierigen Abstimmung 
hydrographischer Grunddaten und der umfangreichen Erstellung von Fachgrundlagen dauert die 
Aufarbeitung des Hochwasserereignisses 2013 noch an. Um nicht unfertige Ergebnisse 
präsentieren zu müssen, musste der für Mitte November in Aussicht gestellte Termin für 
Informationsveranstaltungen nördlich und südlich der Donau leider abgesagt werden. 
Entsprechende Infoveranstaltungen, bei denen die Ergebnisse von Prof. Theobald präsentiert 
werden, sind für Anfang Mai geplant.  
 
Absiedlung 
Es wurden für alle Objekte die innerhalb der Zone für die freiwillige Umsiedlung liegen und deren 
Eigentümer der Erstellung eines Schätzgutachtens zugestimmt haben, Schätzgutachten erstellt. 
Für einen großen Teil der Objekte liegen die vom Finanzministerium freigegebenen Gutachten vor. 
Den Eigentümern dieser Objekte wurden Informationen zum möglichen Förderangebot 
ausgehändigt.  
 
Die Förderangebote dürfen erst nach Vorliegen einer rechtskräftigen Ausweisung einer 
Schutzzone Überflutungsgebiet  übermittelt werden. Vom Zeitpunkt der Beschlussfassung durch 

den Gemeinderat bis zur rechtswirksamen Ausweisung ist mit einer Zeitspanne von einigen 
Wochen zu rechnen. Derzeit ist in den Gemeinden Hartkirchen und Goldwörth die Schutzzone 
Überflutungsgebiet  rechtswirksam ausgewiesen. Die Rechtskraft der Ausweisung der 
Schutzzone Überflutungsgebiet  im Gemeindegebiet von Walding und Alkoven steht unmittelbar 

bevor. Mit ersten Objektbesitzern in Goldwörth wurden bereits Verträge zur Umsiedlung 
geschlossen. 
 
Innerhalb der Zone für die freiwillige Umsiedlung wird ausschließlich das Umsiedeln gefördert. 
Sollte das Förderangebot abgelehnt werden, so dürfen für andere Hochwasserschutzmaßnahmen 
in diesem Bereich keine Fördermittel gemäß Wasserbautenförderungsgesetz gewährt werden.  
 
Eventuelle grunderwerbsteuerrechtliche Fragen in Zusammenhang mit der 
Hochwasserkatastrophe 2013 können im Bezirk Eferding an das Finanzamt Grieskirchen Wels, 
Herrn Dr. Josef Moser (Telefonnummer: +43 (0) 7242/ 498-53 23 00) und im Bezirk Urfahr- 
Umgebung an das Finanzamt Urfahr Umgebung (Telefonnummer: 01/ 71 125 51 80 76 und  
01/ 71 125  51 80 77) gerichtet werden. 

Geschäftszeichen:
OGW-830353/508-2013-Wef/Skw

Bearbeiter: Mag. Felix Weingraber

 Tel: (+43 732) 77 20-124 17
Fax: (+43 732) 77 20-212860

E-Mail: ogw-sw.post@ooe.gv.at
http://www.land-oberoesterreich.gv.at

 Linz, 22.12. 2014

 

 

Amt der Oö. Landesregierung 
Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft 
Abteilung Oberflächengewässerwirtschaft / Schutzwasserwirtschaft 
4021 Linz    Kärntnerstraße 10-12 

An 
Beirat zum HW-Schutz Eferdinger Becken  
Gemeinden im Eferdinger Becken 
Bürger im Eferdinger Becken  
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Schriftliche Informationen dazu finden Sie unter: 
https://www.bmf.gv.at/steuern/Steuerliche_Massnahmen_bei_Katastrophenschäden_BMF_2013-
06-.pdf?4jwnfi 
 
Sollten Sie eventuelle Fragen zum Thema Gebäudeabbruch/Baurestmassen haben, halten die für 
das Eferdinger Becken zuständigen Abfallverbände (BAV Linz Land, Urfahr Umgebung, Eferding) 
unter folgenden Link entsprechende Informationen zum oben genannten Thema im download-
Bereich für Sie vor: 
http://www.umweltprofis.at/bezirksabfallverband.html 
 
 
Die Zone für die freiwillige Umsiedlung innerhalb derer Fördermittel für das Absiedeln gewährt 
werden können, ist Teil des natürlichen Überflutungsgebietes der Donau. Grundsätzlich darf es in 
Hochwasserabflussgebieten, die den Kriterien für die Ausweisung einer roten Zone gemäß 
Gefahrenzonenplan Verordnung entsprechen, weder eine Widmung noch eine Bebauung geben.  
 
In der Regel gilt für Grundstücke im HQ100 Abflussbereich, dass eine Widmung in Bauland nur 
unter streng definierten Voraussetzungen zulässig ist. Für Grundstücke innerhalb der Zone für 
freiwillige Umsiedlung wird, was allfällige Neuwidmungen betrifft, grundsätzlich von einer fehlenden 
Baulandeignung auszugehen sein. Neuwidmungen kommen daher nicht mehr in Betracht. 
 
Hochwasserschutz Eferdinger Becken  Generelles Projekt 
Das Generelle Projekt  Hochwasserschutz Eferdinger Becken  soll durch externe Auftragnehmer 
(Planungsbüro) erarbeitet werden. Das Vergabeverfahren wurde im Frühjahr 2014 gestartet. 
Entsprechend dem Bundesvergabegesetz musste unter Berücksichtigung der geschätzten 
Kostenaufwändungen eine EU- weite Ausschreibung der erforderlichen Leistungen gewählt 
werden.  
Das Vergabeverfahren zur Planerfindung für die Arbeiten zum generellen Projekt 
Hochwasserschutz Eferdinger Becken  ist leider noch nicht abgeschlossen. Aufgrund von 
Einsprüchen von Bietern und eines diesbezüglichen, richterlichen Entscheides konnte noch kein 
Zuschlag erteilt werden. Sobald hier wesentliche Schritte gelingen, werden wir Sie informieren. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
für das Land Oberösterreich: 
 

 
Mag. Felix Weingraber 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bmf.gv.at/steuern/Steuerliche_Massnahmen_bei_Katastrophensch�den_BMF_2013-06-.pdf?4jwnfi
https://www.bmf.gv.at/steuern/Steuerliche_Massnahmen_bei_Katastrophensch�den_BMF_2013-06-.pdf?4jwnfi
http://www.umweltprofis.at/bezirksabfallverband.html
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Hinweis: 

Wenn Sie mit uns schriftlich in Verbindung treten wollen, richten Sie Ihr Schreiben bitte an das Amt der Oö. Landesregierung, Direktion Umwelt und 

Wasserwirtschaft / Abteilung Oberflächengewässerwirtschaft / Schutzwasserwirtschaft, Kärntnerstraße 10-12, 4021 Linz, und führen Sie das 
Geschäftszeichen dieses Schreibens an. Sie erreichen uns optimal mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Fahrplanauskunft: www.ooevg.at). 

http://www.ooevg.at/

